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Kriminelle Anlage 

D er Eeiseschrifisleller K a r l May, am 25. F e 
bruar 1842 in dem damaligen sehr ärmlichen 

Weberstädtchen Ernsttal geboren, am 30. März 
1912 in seiner Vil la „Shatterhand" in Radebeul 
bei Dresden, wenn auch nicht als Millionär, so 
doch als recht wohlhabender Mann gestorben, 
hatte ein recht bewegtes Leben hinter sich. Ur
sprünglich Lehrer, mußte er wegen Verfehlungen, 
die er sich in jungen Jahren zu Schulden kommen 
ließ, seinen Beruf aufgeben. E r verbüßte mehr
jährige Gefängnis- und Zuchthausstrafen, ins
besondere wegen Eigentumsfrevel und Betruges. 
Durch rastlose Arbeit unter geschickter Verwer
tung seiner zweifellos großen schriftstellerischen 
Veranlagung gelang es ihm dann aber, sich aus 
dem Sumpfe wieder emporzuarbeiten. 

E r schrieb Kolportageromane und in ange
sehenen Zeitschriften Reiseromane, insbesondere 
aus dem Wilden Westen und aus dem Orient, die 
insbesondere von der Jugend, aber auch von 
breiten Schichten der Erwachsenen gierig v e r 
schlungen wurden. Das Urteil über den literari
schen Wert seiner Romane schwankt: während 
seine Freunde und Anhänger ihn vielfach in den 
Himmel erheben, lassen seine Gegner kaum ein 
gutes Haar an ihm. S ie meinen, insbesondere 
die Kolportageromane wimmelten von abgrund
tiefen Unsittlichkeiien, aber auch seine R e i s e 
romane seien nur geeignet, durch ungesunde 
Erregung der Phantasie namentlich der unreifen 
Jugend, ein ganz verkehrtes Weltbild zu geben 
und zu Verbrechen Anreiz zu erwecken. Die 
Wahrheit wird wohl auch hier auf der Mitte 
liegen: einen großen „literarischen" Wert werden 
seine Romane, soweit ich mir darüber ein Urteil 
zu erlauben vermag, kaum beanspruchen können, 
wohl aber haben sie meines Erachtens durchaus 
eine Daseinsberechtigung; sie entsprechen dem 
Bedürfnis des breiten Volkes, das seit jeher in 
seiner Erholungszeit nach Ablenkung aus der 
Einförmigkeii und dem ewigen Einerlei des A l l 
tags sucht, sie entsprechen auch eindm bei G e 
bildeten sich bemerkbar machenden Bedürfnis, 
aus anstrengender Berufsarbeit sich ab und zu 
in romantische und spannende Situationen zu 
retten, um die Nerven wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen und den Geist für neue Arbeit emp
fänglich zu machen. 

Daß ein solches Bedürfnis besteht, zeigt seit 
Jahrhunderten die Volksliteratur, vom Amadis-
Roman und den anderen Ritterromanen an, über 
den Rinaldo Rinaldini von Goethes Schwager 
Vulpius und die anderen Räuberromane hinweg 
bis zu den Hintertreppenromanen, den Indianer
geschichten Buffallo-Bills , den Sherlock Holmes-
Geschichten, den Nie Carter-Geschichten usw. 
Sicherlich findet sich unter dieser Literatur viel 

' ) Man vergleiche dazu Dr. Hellwigs Abhandlung: 
„Die kriminalpsychologische Seite des K a r l - M a y - P r o -
blems" im „Karl-May-lahrbuch 1920" ( K a r l - M a y - V s r l a g , 
Radebeul). 

i b e i Karl May?1) 
verderblicher Schund, und vom Standpunkte des 
feinsinnigen Aesthetikers wäre man vielleicht gar 
berechtigt, allen diesen Schriften den Stempel der 
Schundliteratur aufzudrücken; aber das Volk be
sieht eben nicht ausschließlich aus Aestheten, und 
für weite Kreise ist eine spannende Volksliteratur 
ein dringendes seelisches Bedürfnis. Man kann 
geradezu sagen: wenn eine solche Literatur nicht 
bestände, so müßte sie geschaffen werden, denn 
wenn die Phantasie nicht abgelenkt wird und nicht 
wenigstens in erdichteten Gefahren schwelgen 
kann, so wird sie leichter dazu neigen, den 
prickelnden Reiz des Abenteuerlichen in dem 
Leben zu suchen. E s wirkt bei gar manchem wie 
ein Sicherheitsventil, wenn er kriminelle S e n 
sationen in einer Dichtung miterleben kann; er 
bleibt dadurch davor bewahrt, sich im Leben v e r 
brecherisch zu betätigen. Man hat bisher die s o 
genannte Schundliteratur immer zu einseitig nur 
als- Verbrechenanreiz betrachtet, dabei aber über
sehen, daß sie auch unter den Mitteln, die der 
Vorbeuge des Verbrechens dienen, sehr wohl 
einen Platz beanspruchen kann. Damit soll nun 
nicht etwa das Bestehen jeder sogenannten oder 
wirklichen Schundliteratur als gerechtfertigt be
zeichnet und gesagt werden, daß jeder Kampf 
gegen die Schundliteratur vom kriminalpädagogi
schen Standpunkt aus bedauerlich sei. Vielmehr 
wollen wir nur sagen, daß man sorgfältiger als 
bisher abwägen muß, welcher Schaden und 
welcher Nutzen von einer bestimmten Sorte von 
Schriften zu erwarten ist und daß man dabei 
keineswegs ausschließlich den ästhetischen 
Standpunkt als entscheidend in Betracht ziehen 
darf, sondern vor allem auch die Frage vom 
kriminalpsychologischen und kriminalpädagogi-
schen Gesichtspunkt aus betrachten muß. Geht 
man aber auf diese Weise vor, so wird man — 
das ist unzweifelhaft — die Reiseromane Mays 
n i c h t zu der Schundliteratur rechnen können. 
Trotz mancher Schwächen, namentlich vom ästhe
tischen Standpunkt aus, erfüllen sie eine hohe 
kriminalpädagogische Aufgabe. 

Das hat man vielfach verkannt. Man hat wohl 
gemeint, die schriftstellerische Betätigung Karl 
Mays sei nur eine Fortsetzung seiner Straftaten, 
wenn auch in anderer Form und mit anderen 
Mitteln. Die Verbrechen, die er früher in Wirk
lichkeit begangen habe, verübe er jetzt nur in 
seiner Phartasie . Die Befriedigung, die ihn in 
seiner Jugend erfüllt habe, wenn er ein V e r 
brechen begangen habe, erfülle ihn im Alter, wenn 
er seine phantastischen abenteuerlichen Reise
romane niederschreibe und veröffentliche. Wenn 
dies zuträfe, dann wäre man allerdings berech
tigt, von K a r l May als von einem „geborenen Ver
brecher" zu sprechen. Man hat in der Tat schon 
die Behauptung aufgestellt und durch Tatsachen 
zu stützen gesucht, Karl May sei ein „geborener 
Verbrecher". 
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Man hat May eine ganze Reihe von Straftaten 
vorgeworfen. Hat sich May dieser nun in Wahr
heit schuldig gemacht? Und wenn ja , rechtfertigt 
diese Tatsache dann die Bezeichnung Mays als 
geborenen Verbrecher? Auf diese Fragen wollen 
wir jetzt Antwort zu geben versuchen. 

Von vornherein muß ich jedoch bekennen, daß 
die vorliegenden Materialien es nicht gestatten, in 
allen Einzelheiten zu einem klaren Ergebnis zu 
kommen. Wenn man die Behauptungen von Mays 
Gegnern auf ihren Wahrheitsgehalt hin nach
prüfen wollte, so müßte man die verschiedenen 
Strafakten einsehen und vergleichen. Diese 
Strafakten sind mir aber nicht zugänglich ge
wesen, zum Teil wohl auch gar nicht mehr vor
handen. Wir sind allerdings auch nicht lediglich 
auf die Gegenbehauptungen Karl Mays ange
wiesen, die er in seiner Lebensbeichte uns gibt 

|und deren gleichfalls sehr subjektiv gefärbter 
"Charakter2) auf der Hand liegt. Ich bin vielmehr 

in der Lage, aus den mir in entgegenkommender 
Weise zur Verfügung gestellten Personalakten 
der Dresdner Polizeidirektion über Karl May 
wenigstens einige zuverlässige Materialien ent
nehmen zu können, welche eine einwandfreie Fest
stellung der angeblichen Straftaten K a r l Mays 
gestatten. 

Aus diesen Akten ergibt sich, daß die B e 
hauptungen seiner Feinde teilweise den T a t 
sachen entsprechen, teilweise nicht und daß a n 
dere Behauptungen zurzeit nicht nachgeprüft 
werden können. 

Zunächst ist es richtig, und wurde zuletzt auch 
von May selbst nicht mehr in Abrede gestellt, daß 
er in seiner Jugend mehrfach erheblich vorbe
straft ist. 

Seine erste Verurteilung datiert aus dem 
> Jahre 1862, wo er von dem Gerichtsamt Chem

nitz wegen Diebstahls zu sechs Wochen G e 
fängnis verurteilt wurde. E r verbüßte diese 
Strafe bis zum 20. Oktober f862. E s handelt 
sich hier um den Diebstahl der Uhr, wovon er 
auch in seiner Selbstbiographie erzählt. May 
gibt dort zu, daß die Uhr unter verdächtigen Um
ständen bei ihm gefunden worden ist, bestreitet 
aber, eine diebische Absicht gehabt zu haben. Daß 
er wegen Diebstahls einer Meerschaumpfeife v e r 
urteilt sei, bestreitet er überhaupt. Ob diese A n 
gaben Mays, die man natürlich mit Vorsicht auf
nehmen muß, richtig sind oder nicht, muß dahin
gestellt bleiben. Wahrscheinlich klingt die von May 
gegebene Darstellung des Sachverhalts meines 
Erachtens nicht, möglich ist sie immerhin. 

Die zweite Verurteilung erfolgte durch das B e 
zirksgericht zu Leipzig wegen Betruges zu vier 
Jahren und einem Monat Arbeitshaus. Von der 
Strafe wurde ihm ein Teil erlassen. Am 2. No
vember 1868 wurde er unter Erteilung eines V e r 
trauenszeugnisses aus dem Arbeitshaus entlassen. 
Ueber die Straftaten,- die zu dieser Verurteilung 

2 ) Treffend M a r h o l z : „Karl May" (Das literarische 
Echo, lahrg. 21, Sp. 132 f .) . 

geführt haben, ist aus den Akten nichts zu ersehen. 
Wenn man Mays Schilderung seines Seelenzu-
standes nach der ersten Verurteilung zugrunde 
legt, so möchte man annehmen, er habe die Straf
tat, die zu seiner zweiten Verurteilung führte, in 
einem Zustande seelischer Zerrüttung, die man als 
Zeichen einer bestehenden geistigen Erkrankung 
auffassen muß, begangen. E s kämpfte in ihm das 
Gute mit dem Bösen: 

„Großmutiers helle, lichte Bibel- und Märchengestalten 
gegen die schmutzigen Dämone jener unglückseligen 
Hohensteiner Leihbibliothek. Ardistan gegen Dschin-
nistan. Die ererbten Gedanken des Sumpfes, in dem ich 
geboren wurde, gegen die beglückenden Ideen des Hoch
lands, nach dem ich strebte. Die Miasmen einer ver
gifteten Kinder- und Jugendzeit gegen die reinen, be
seligenden Wünsche und Hoffnungen, mit denen ich in 
die Zukunft schaute, die Lüge gegen die Wahrheit, das 
Laster gegen die Tugend, die eingeborene menschliche 
Bestie gegen die Wiedergeburt, nach der jeder Sterbliche 
zu streben hat, um zum Edelmenschen zu werden". Das 
ist allerdings noch nichts Besonderes, da ähnliche innere 
Kämpfe keinem ringenden Menschen erspart bleiben. Das 
Eigenartige aber ist, daß sie bei May, wenn man i h m ^ 
glauben kann, zu häufigen Gesichts- und Gehörstiailuzi-^ 
nationen führten. Diese Gedanken und Regungen hatten 
sich bei ihm, wie er uns erzählt, zu sichtbaren und hör
baren Gestalten verdichtet. Er sah sie bei geschlossenen 
Augen und hörte sie bei Tag und bei Nacht. Sie störten 
ihn bei der Arbeit und weckten ihn aus dem Schlaf. Die 
dunklen Gestalten erwiesen sich dabei als mächtiger als 
die hellen und gegen ihre Zudringlichkeit gab es keinen 
Widerstand.'") -

Wenn allerdings auch bei Geistesgesunden, 
namentlich in Zeiten der Erschöpfung, vereinzelt 
Halluzinationen vorkommen, so _ würde ein derart 
starkes und andauerndes Auftreten von Halluzi
nationen doch nur durch. einen krankhaften Z u 
stand erklärt werden können. 

Bald nachdem May entlassen worden war, be
ging er weitere Straftaten, und zwar verschiedene 
Betrügereien, zuletzt im Sommer 1869. E s ge
lang ihm, sich längere Zeit der Festnahme zu ent
ziehen, bis er am 5. Januar 1870 in Oesterreich als 
Landstreicher aufgegriffen und nach Sachsen aus
geliefert wurde. Von dem Bezirksgericht Mittweida 
wurde er wegen ausgezeichneten und einfachen^ 
Diebstahls, Betrug und Widersetzung gegen er-™ 
laubte Selbsthilfe tu einer vierjährigen Zuchthaus
strafe verurteilt, die er vöm"3\ Mai 1870 bis zum 
2. Mai 1874 in der Strafanstalt Schloß Waldheim 
verbüßte. Auch wurde auf Zulässigkeit von Pol izei
aufsicht erkannt. Nach seiner Entlassung sfand er 
dann zwei Jahre unter Polizeiaufsicht. 

Das ist dasjenige, was sich akienmäßig über die 
Strafiaten Karl Mays nachweisen läßt. Alles a n 
dere, was über seine angeblichen Verbrechen von 
seinen Gegnern verbreitet worden ist, muß in das 
Reich der Fabel verwiesen werden, bis das Gegen
teil einwandfrei nachgewiesen wird. Das gilt ins
besondere auch für seine angeblichen Räubertaten 

; mit Krügel, denh wegen Raubes ist May nicht v e r 
urteilt worden. Legt man Mays Angaben zugrunde, 
wonach seine erste Verurteilung auf einem, aller
dings sehr verständlichen Justizirrtum beruhen 

" ] M a y s Gesammelte Werke Bd. 34: „ Ich", S. 382ff. 


